
Richtlöhne und Spesenreglement ASTAG Sektion Graubünden/  
Les Routiers Suisses für den Kanton Graubünden, gültig ab 1. Januar  2017 
 
 
Minimale Bruttolöhne – Richtlöhne 
Gilt für Festangestellte mi Dauerbeschäftigung 
 
 
Chauffeure Kat. CE / DE CHF 
im 1. Dienstjahr ohne Fahrpraxis 4‘075.00 
im 1. Dienstjahr mit Fahrpraxis 4‘250.00 
im 2. bis 4. Dienstjahr 4‘350.00 
im 5. bis 9. Dienstjahr 4‘550.00 
ab 10. Dienstjahr 4‘750.00 
 
Chauffeure Kat. C / D (Solo) 
im 1. Dienstjahr ohne Fahrpraxis 3‘850.00  
im 1. Dienstjahr mit Fahrpraxis 4‘100.00 
im 2. bis 4. Dienstjahr 4‘250.00  
im 5. bis 9. Dienstjahr 4‘450.00 
ab 10. Dienstjahr 4‘500.00 
 
Gelernte Strassentransportfachmann/-frau EFZ alle Dienstjahre  + 100.00 
 
Chauffeure Kat. C1 / D1 / C1E / D1E 
im 1. Dienstjahr ohne Fahrpraxis 3‘750.00  
im 1. Dienstjahr mit Fahrpraxis 4‘000.00 
im 2. bis 4. Dienstjahr 4‘050.00  
im 5. bis 9. Dienstjahr 4‘350.00 
ab 10. Dienstjahr 4‘450.00 
 
Chauffeure Kat. B / BE 
Berufspacker / Beifahrer / Verladepersonal 
 
im 1. Dienstjahr 3‘700.00  
im 2. bis 4. Dienstjahr 3‘800.00  
im 5. bis 9. Dienstjahr 4‘050.00 
ab 10. Dienstjahr 4‘250.00 
 
Lernende Strassentransportfachmann/-frau EFZ 
1. Lehrjahr 700.00  
2. Lehrjahr 950.00 
3. Lehrjahr 1‘350.00 
 
Spesenanspruch 
Übernachten auswärts 22.00 
Übernachten in der Kabine 16.00 
Mittagessen (Rückkehr nach 13.00 Uhr) 16.00 
Nachtessen (Rückkehr nach 19.30 Uhr) 16.00 
Morgenessen bei Übernachtung auswärts oder in der Kabine 8.00 
 
 
Diese Richtlöhne basieren auf dem Indexstand (Landesindex der Konsumentenpreise, Mai 2000 = 
100 Punkte) von 110,1 (Indexstand Oktober 2015) sowie einer Richtarbeitszeit von 48 Stunden. 
 
Spezialregelungen, die für den Arbeitnehmer nicht schlechter sein dürfen, bleiben vorbehalten. Bei 
bisher besseren Regelungen bleibt der Besitzstand gewahrt.  
   

 


